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Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

die Versicherungsbedingungen bilden die Grundlage für unser gemeinsames Vertragsverhältnis. Der konkret zwischen Ihnen und 

uns vereinbarte Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.

Auf gute Partnerschaft Ihre HUK-COBURG und Ihre HUK-COBURG-Allgemeine 

    Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung für Fahrzeuge
mit Versicherungskennzeichen (AKB)  Stand 01.03.2014
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 Dies sind wichtige Vertragsunterlagen!

 Bitte bewahren Sie sie gut auf.

HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Bahnhofsplatz, 96440 Coburg
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Identität des Versicherers

Für Kunden der HUK-COBURG gilt:

Versicherer ist die HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse 
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg. 
Register-Gericht Coburg. Handelsregister-Nr. 100. 
Sitz des Unternehmens: Bahnhofsplatz, 96444 Coburg.

Identität des Versicherers

Für Kunden der HUK-COBURG-Allgemeine gilt:

Versicherer ist die HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG. 
Register-Gericht Coburg. Handelsregister-Nr. 465. 
Sitz des Unternehmens: Bahnhofsplatz, 96444 Coburg.

Ladungsfähige Anschrift

Die ladungsfähige Anschrift der HUK-COBURG lautet:

HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender
Beamter Deutschlands a. G. in Coburg, Bahnhofsplatz, 
96444 Coburg. Ladungsfähige Vertreter sind 
Dr. Wolfgang Weiler und Klaus-Jürgen Heitmann.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift der Aufsichtsbehörde

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; 
E-Mail: poststelle@bafi n.de; Tel. 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550.

Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Versicherungsvertrags werden der Antrag, der Versicherungsschein und etwaige Nachträge sowie die Versicherungs-
bedingungen. Bei der HUK-COBURG gilt zusätzlich die Satzung der HUK-COBURG. Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-
Versicherung für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (AKB).

Versicherungsschutz rund um Ihr Fahrzeug

Der Versicherungsschutz rund um Ihr Fahrzeug umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versiche rungsarten:

  Kfz-Haftpfl ichtversicherung. Die Kfz-Haftpfl ichtversicherung leistet bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssummen 
Schadenersatz bei begründeten Ansprüchen Dritter und wehrt unberechtigte Forderungen ab. Sie kommt für alle Fälle auf, bei 
denen durch das versicherte Fahrzeug Personen verletzt oder getötet, Sachen beschädigt oder zerstört werden bzw. verloren 
gehen oder Vermögensschäden entstehen.

  Teilkasko. Die Teilkasko schützt im vereinbarten Umfang vor fi nanziellen Risiken bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des 
versicherten Fahrzeugs, z. B. durch Entwendung, Naturgewalten, Glasbruch, Zusammenstoß mit Tieren oder Kurzschluss an der 
Verkabelung.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungsarten Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Versicherungsbeitrag

Die Höhe des Beitrags können Sie dem Versicherungsantrag entnehmen. Ändern sich die für die Beitragsberechnung maßgeblichen An-
gaben, kann sich der Beitrag ändern.

Im Endbeitrag ist die Versicherungsteuer enthalten. Sie als Versicherungsnehmer tragen die Versicherungsteuer.

Der Versicherungsbeitrag ist umsatzsteuerfrei.

Der Beitrag ist gegen Überlassung des Versicherungskennzeichens zur Zahlung fällig.

Beginn des Versicherungsvertrags

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Ver-
sicherungsscheins.

Ladungsfähige Anschrift

Die ladungsfähige Anschrift der HUK-COBURG-Allgemeine lautet:

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG, Bahnhofsplatz, 
96444 Coburg. Ladungsfähige Vertreter sind 
Dr. Wolfgang Weiler und Klaus-Jürgen Heitmann.

Kundeninformation

Dauer und Beendigung des Vertrags

Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen führen muss (z. B. Mofa), endet mit dem Ablauf des Ver-
kehrsjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres.

Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der 
VVG-Informationspfl ichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Für Kunden der HUK-COBURG gilt: Für Kunden der HUK-COBURG-Allgemeine gilt: 

HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG 
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg Bahnhofsplatz
Bahnhofsplatz 96440 Coburg
96440 Coburg E-Mail: Info@HUK-COBURG.de
E-Mail: Info@HUK-COBURG.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Die Erstattung zurückzu-
zahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine 
Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Ende der Widerrufsbelehrung

Gerichtsstand

Sie können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder

– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für unsere Niederlassung, die Sie betreut, örtlich zuständig ist.

Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag bei folgenden Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder

–  dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befi ndet, wenn Sie den Versicherungs vertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr 
Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend von vorstehen-
der Bestimmung das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

Vertragssprache

Die Vertragssprache ist deutsch.

Meinungsverschiedenheiten

Wenn Sie als Verbraucher mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns nicht zu dem von Ihnen 
gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden: Versicherungsombudsmann e. V.,
Postfach 080632, 10006 Berlin; E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel. 0800 3696000*, Fax 0800 3699000*
(*kostenlos aus deutschen Telefonnetzen).

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung 
für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung 
zu überprüfen.

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können
Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: 
poststelle@bafi n.de; Tel. 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550. Die BaFin ist keine Schiedsstelle. Einzelne Streitfälle können deshalb nicht 
verbindlich entschieden werden.
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 Einleitung

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versiche-
rungsvertrags folgende Versicherungsarten:

 – Kfz-Haftpfl ichtversicherung (A.1)

 – Kaskoversicherung (A.2)

Die Verträge zu diesen Versicherungsarten sind jeweils rechtlich 
selbstständige Verträge.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versi-
cherungsarten und welchen Versicherungsumfang Sie für Ihr dort 
genanntes Fahrzeug abgeschlossen haben.

Sprechen wir in Ihren Versicherungsbedingungen vom „Fahr-
zeug“, ist das im Versicherungsschein genannte Kraftfahrzeug 
gemeint.

Auf Ihren Vertrag zur Kfz-Versicherung wenden wir deutsches 
Recht an. Die Vertragssprache ist deutsch.

 A Welche Leistungen umfasst Ihre
 Kfz-Versicherung?

A.1   Kfz-Haftpfl ichtversicherung – für Schäden, die 

Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

  Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt

A.1.1.1  Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn 
durch den Gebrauch des Fahrzeugs

 – Personen verletzt oder getötet werden,

 –  Sachen abhanden kommen, beschädigt oder zerstört 
werden,

 – reine Vermögensschäden verursacht werden

  und deshalb Schadenersatzansprüche gegen Sie oder 
uns geltend gemacht werden.

  Wir regulieren auf Grund der Haftpfl ichtbestimmungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, des Straßenverkehrsge-
setzes oder auf Grund anderer gesetzlicher Haftpfl ichtbe-
stimmungen des Privatrechts.

  Gebrauch des Fahrzeugs umfasst z. B. Fahren, Ein- und 
Aussteigen sowie Be- und Entladen.

  Reine Vermögensschäden sind Schäden, die weder mit 
einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar 
oder unmittelbar zusammenhängen.

  Hinweis: Nichtversicherungspfl ichtige Fahrzeuge können 
Sie freiwillig gegen Haftpfl ichtschäden versichern. Dazu 
zählen z. B. Elektrofahrräder oder selbstfahrende Arbeits-
maschinen.

  Begründete und unbegründete Schadenersatzansprü-
che

A.1.1.2  Schadenersatz für begründete Ansprüche leisten wir in 
Geld.

A.1.1.3  Unbegründete Ansprüche wehren wir auf unsere Kosten 
ab. Das gilt auch, wenn zu hohe Ansprüche geltend ge-
macht werden. 

 Regulierungsvollmacht 

A.1.1.4  Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte 
Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen 

oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinen-
den Erklärungen im Rahmen pfl ichtgemäßen Ermessens 
abzugeben.

  Mitversicherung von Anhängern, Aufl iegern und abge-
schleppten Fahrzeugen

A.1.1.5  Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder 
Aufl ieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst 
auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug 
abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese 
kein eigener Haftpfl ichtversicherungsschutz besteht. 

  Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Aufl ieger 
oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug wäh-
rend des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug 
löst und sich noch in Bewegung befi ndet. 

A.1.2 Wer ist versichert?

  Der Schutz der Kfz-Haftpfl ichtversicherung gilt für Sie 
und für folgende Personen (mitversicherte Personen):

 a  den Halter des Fahrzeugs, 

 b  den Eigentümer des Fahrzeugs,

 c  den Fahrer des Fahrzeugs, 

 d   berechtigte Insassen, es sei denn, ein anderer Versi-
cherer hat Versicherungsschutz zu gewähren,

 e   Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn 
das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche 
Zwecke gebraucht wird,

 f   den Halter, Eigentümer, Fahrer und Berufs-Beifahrer 
eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs.

  Diese Personen können Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag selbstständig gegen uns erheben. 

A.1.3  Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssum-
men)?

 Höchstzahlung

A.1.3.1  Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils 
beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssummen. 
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die die-
selbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadener-
eignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie 
dem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2  Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten An-
hänger gelten die gesetzlichen Mindestversicherungs-
summen.

 Übersteigen der Versicherungssummen 

A.1.3.3  Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, 
richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pfl icht-
versicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für 
einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schaden-
ersatzanspruch selbst einstehen. 

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

 Versicherungsschutz in Europa und in der EU

A.1.4.1  Sie haben in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Versiche-
rungsschutz in den geographischen Grenzen Europas 
sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Gel-

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (AKB)
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tungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr 
Versiche rungs schutz richtet sich nach dem im Besuchs-
land gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, 
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versiche-
rungsvertrags.

 Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)

A.1.4.2  Haben wir Ihnen eine Internationale Versicherungskarte 
ausgehändigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in 
der Kfz-Haftpfl ichtversicherung auch auf die dort genann-
ten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeich-
nungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des 
Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

A.1.5 Was ist nicht oder nur teilweise versichert?

 Vorsatz
A.1.5.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie 

vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

 Genehmigte Rennen
A.1.5.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei 

der Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-
sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. 
Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

 Hinweis:

 –  Für behördlich genehmigte Rennen muss der Veran-
stalter eine gesonderte Versicherung abschließen.

 –  Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Ren-
nen stellt eine Pfl ichtverletzung nach D.2.2 dar.

 Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A.1.5.3  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, 

die Zerstörung oder das Abhandenkommen des versi-
cherten Fahrzeugs. 

  Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten 
Fahrzeugen

A.1.5.4  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, 
die Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit 
dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder 
Aufl iegers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug ge-
schleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. 

  Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem ver-
sicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug 
im Rahmen üblicher Hilfeleistungen ohne gewerbliche 
Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten 
Fahrzeug Schäden verursacht werden.

 Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, 

die Zerstörung oder das Abhandenkommen von Sachen, 
die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 

  Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die In-
sassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich füh-
ren (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die 
überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht 
außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen 
eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des persönlichen Ge-
brauchs üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, 
Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für Sa-
chen unberechtigter Insassen.

  Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte 
Person

A.1.5.6  Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermö-
gensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem 

Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch 
für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres 
Fahrzeugs verletzt werden.

 Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7  Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögens-

schäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und 
Beförderungsfristen entstehen.

 Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8  Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpfl ichtansprü-

che, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer
Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht hin-
ausgehen.

 Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch 

Kernenergie.

A.2  Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem 

Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

 Ihr Fahrzeug
A.2.1.1  Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstö-

rung, Totalschaden oder Verlust infolge eines Ereignisses 
nach A.2.2 (Teilkasko). 

 Ohne Beitragszuschlag mitversicherte Teile
A.2.1.2  Mitversichert sind unter Verschluss verwahrte oder am 

Fahrzeug fest eingebaute oder mit dem Fahrzeug fest 
verbundene Teile, soweit die allgemeine Betriebserlaub-
nis durch deren Einbau nicht erlischt und gesetzliche 
Bestim mungen deren Einbau nicht entgegenstehen.

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?

  Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstö-
rung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs ein-
schließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse:

 Brand und Explosion 

A.2.2.1  Versichert sind Brand und Explosion. Brand ist ein Feuer, 
das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden 
ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. Schmor- und Sengschäden sind 
mitversichert.

 Entwendung 

A.2.2.2  Diebstahl und Raub 

 a  Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Heraus-
gabe des Fahrzeugs auf Grund räuberischer Erpres-
sung.

 Wann ist Unterschlagung versichert?

 b  Unterschlagung ist nur ausnahmsweise versichert. Eine 
Unterschlagung liegt beispielsweise vor, wenn der-
jenige, dem Sie Ihr Fahrzeug geliehen oder vermietet 
haben, dieses nicht mehr zurückgibt. Versicherungs-
schutz besteht nur, wenn Sie oder ein sonstiger Ver-
fügungsberechtigter das Fahrzeug dem Täter überlas-
sen und folgende Voraussetzungen zum Zeitpunkt der 
Überlassung vorliegen:

  –  Die Überlassung ist auf einen bestimmten Zeitraum 
von maximal 3 Tagen begrenzt.

  –  Der Zweck der Überlassung ist bestimmt (z. B. Fahrt 
eines Mitarbeiters zur Erledigung eines konkreten 
Auftrags, Einparken des Fahrzeugs durch Hotelange-
stellten). 
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 Wann ist unbefugter Gebrauch versichert? 

 c  Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter 
in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrau-
chen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, 
wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der 
Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werk-
statt- oder Hotelangestellter). Außerdem besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Nähe-
verhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht (z. B. 
dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsange-
hörige).

 Naturgewalten
A.2.2.3  Versicherte Naturgewalten

  a  Versichert ist die unmittelbare Einwirkung auf das Fahr-
zeug durch Naturgewalten. Naturgewalten sind Sturm, 
Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Erdbeben, Erd-
senkung, Erdrutsch, Lawinen oder Vulkanausbruch.

   Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht 
werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände 
auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden.

 Was versteht man unter diesen Begriffen?

 b    Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8.

   Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd-
innern ausgelöst wird.

   Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen. 

   Erdrutsch (z. B. Mure) ist ein naturbedingtes Abrut-
schen oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen.

   Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen.

   Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Ascheeruptionen oder dem Austritt von sons-
tigen Materialien und Gasen.

 Was ist ausgeschlossen?

 c   Beachten Sie die Ausschlüsse in A.2.9.

 Hinweis:

     Eine unmittelbare Einwirkung liegt beispielsweise nicht 
bei einem Schaden vor, der auf ein durch diese Naturge-
walten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzufüh-
ren ist.

 Zusammenstoß mit Tieren
A.2.2.4  Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befi nd-

lichen Fahrzeugs mit Tieren aller Art.

 Glasbruch
A.2.2.5  Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des 

Fahrzeugs. Folgeschäden sind nicht versichert.

 Kurzschlussschäden
A.2.2.6  Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahr-

zeugs durch Kurzschluss einschließlich der dadurch be-
dingten Schäden an angeschlossenen  Aggregaten. Der 
Ersatz von Aggregatschäden ist auf 1.500 € je Schaden-
ereignis beschränkt.

A.2.3 –      

A.2.4 Wer ist versichert?

  Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn 
der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person ab-

geschlossen ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentümer 
des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

  Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz 
in den geographischen Grenzen Europas sowie den
außer europäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich 
der Europäischen Union gehören.

A.2.6 Was leisten wir im Schadenfall?

A.2.6.1  Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder 
Verlust?

 Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
 a  Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahr-

zeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter 
Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. 
Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zer-
störung reparieren, gilt A.2.6.2.

  Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaf-
fungswert, Restwert und Neupreis?

 b  Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen
Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wieder-
beschaf fungswert übersteigen. 

   Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den 
Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am 
Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen. 

   Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im 
beschädigten oder zerstörten Zustand. 

   Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen 
Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahr-
zeugs oder – wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs 
nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren 
Nachfolge modells am Tag des Schadenereignisses 
aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den Neu-
preis ist die unverbindliche Preisempfehlung des Her-
stellers abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe.

A.2.6.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?

 Reparatur
 a  Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die 

Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Ober-
grenzen:

  –   Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht re-
pariert, zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten 
bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts, wenn 
Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen.

  –   Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder 
nicht fachgerecht repariert oder können Sie nicht 
durch eine Rechnung die vollständige und fachge-
rechte Reparatur nachweisen, zahlen wir die erfor-
derlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis
zur Höhe des um den Restwert verminderten Wieder-
beschaffungs werts.

 Abschleppen
 b  Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir zusätz-

lich zu unserer Leistung nach A.2.6.2.a die Kosten für 
das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgele-
genen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn 
nicht ein Dritter Ihnen gegenüber verpfl ichtet ist, die 
Kosten zu übernehmen.

A.2.6.3 Was zahlen wir sonst noch?

 Sachverständigenkosten
 a  Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, 

wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zu-
gestimmt haben.
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 Kosten für Abholen des Fahrzeugs nach Entwendung

 b  Wird das Fahrzeug nach einer Entwendung in einer 
Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) von seinem 
regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für 
dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahr-
karte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer 
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom 
regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem Fundort.

 Treibstoff und Betriebsmittel

 c  Wir leisten Ersatz für den Verlust von Treibstoff und 
Betriebsmitteln (z. B. Öl, Kühlfl üssigkeit) in Folge eines 
Schadenereignisses.

A.2.6.4 Umsatzsteuer

  Umsatzsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese 
für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung 
tatsächlich angefallen ist. Die Umsatzsteuer erstatten wir 
nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.6.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

 Wiederauffi nden des Fahrzeugs

 a  Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Schadenanzeige wieder aufgefunden und 
können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv 
zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug wieder in 
Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpfl ichtet. 

 Eigentumsübergang nach Entwendung

 b  Sind Sie nicht nach A.2.6.5.a zur Rücknahme des 
Fahrzeugs verpfl ichtet, werden wir dessen Eigentümer.

    Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer 
Pfl ichtverletzung (z. B. nach D.1, E.1 oder E.3 oder 
wegen grober Fahrlässigkeit nach A.2.9.1) gekürzt und 
wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: 
Ihnen steht ein Anteil am erzielten Veräußerungser-
lös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im 
Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung 
entstanden sind. Der Anteil entspricht der Quote, um 
die wir Ihre Entschädigung gekürzt hatten.

A.2.6.6 Kein Ersatz, Rest- und Altteile

 Was wir nicht ersetzen

 a  Wir leisten nicht für Veränderungen, Verbesserungen 
und Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt wer-
den Folgeschäden wie Wertminderung, Zulassungs-
kosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nut-
zungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

 Rest- und Altteile 

 b  Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug ver-
bleiben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert 
auf die Leistung angerechnet.

A.2.6.7  Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädi-
gung)?

  Unsere Höchstentschädigung für den Fahrzeugschaden 
nach A.2.6.1 und A.2.6.2 ist beschränkt auf den Neu-
preis des Fahrzeugs. 

A.2.6.8 Selbstbeteiligung

  Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem 
Schadenereignis berücksichtigt. Ihrem Versicherungs-
schein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe 
Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.2.7.1  Sobald wir unsere Zahlungspfl icht und die Höhe der 
Leistung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens 
innerhalb von 2 Wochen. 

A.2.7.2  Haben wir unsere Zahlungspfl icht festgestellt, lässt sich 
jedoch die Höhe der Leistung nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen 
angemessenen Vorschuss auf die Leistung verlangen.

A.2.7.3  Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst ab-
zuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem 
Grund zahlen wir die Leistung frühestens nach Ablauf 
eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige. 

A.2.7.4  Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der end-
gültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Geneh-
migung weder abtreten noch verpfänden. 

A.2.8  Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn 
Sie nicht selbst gefahren sind?

 Rückforderung bei Fahrlässigkeit

  Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahr-
zeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern 
wir von dieser Person unsere Leistungen bei schuldlo-
ser oder fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht 
zurück. Jedoch sind wir bei grob fahrlässiger Herbeifüh-
rung des Schadens – unter Einfluss von Alkohol oder 
anderer berauschender Mittel und bei Entwendung des 
Fahrzeugs unter den Voraussetzungen des A.2.9.1 – 
berechtigt, unsere Leistung soweit zurückzufordern, wie 
dies der Schwere des Verschuldens entspricht. Lebt der 
Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft, fordern wir unsere Leistung selbst bei gro-
ber Fahrlässigkeit nicht zurück.

 Rückforderung bei Vorsatz
  Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind wir 

berechtigt, unsere Leistung in voller Höhe zurückzufor-
dern.

  Mieter, Entleiher oder in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung mitversicherte Personen

  Dies gilt entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der 
Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht oder nur teilweise versichert?

 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.2.9.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie 

vorsätzlich herbeiführen.

  Wir verzichten darauf, grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalls einzuwenden.

 Der Verzicht gilt jedoch in folgenden Fällen nicht:

 –  Sie führen den Versicherungsfall infolge des Konsums 
von Alkohol oder anderer berauschender Mittel herbei 
oder

 –  Sie ermöglichen die Entwendung des Fahrzeugs oder 
seiner mitversicherten Teile.

  In diesen Fällen der grob fahrlässigen Herbeiführung des 
Versicherungsfalls sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.

 Rennen
A.2.9.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei 

der Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei 



– 9 –

denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahr-
ten.

 Reifenschäden

A.2.9.3  Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder 
zerstörte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn die Reifen auf Grund eines Ereignisses beschädigt 
oder zerstört werden, das gleichzeitig andere unter den 
Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem 
versicherten Fahrzeug verursacht hat.

  Schäden durch Kriegsereignisse und innere Unruhen

A.2.9.4  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse und durch innere Un-
ruhen. Dies gilt unabhängig davon, ob andere Ursachen 
mitwirken.

  Spätschäden vergangener Kriege (z.B. durch Explosion 
eines Blindgängers Jahrzehnte nach Kriegsende) sind 
jedoch mitversichert.

 Schäden durch Kernenergie

A.2.9.5  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen. Dies gilt unabhängig davon, ob andere Ursachen 
mitwirken.

A.2.10 Fahrzeugteile

  Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitver-
sicherten Teilen gelten A.2.6 bis A.2.9 entsprechend, 
soweit nichts anderes geregelt ist. 

 B Beginn und Dauer des Vertrags

 Zustandekommen des Vertrags

B.1  Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass 
wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies 
durch Zugang des Versicherungsscheins. 

 Beginn des Versicherungsschutzes

B.2  Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in 
Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag 
gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. 

 Vertragsdauer

B.3  Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Ver-
sicherungskennzeichen führen muss (z. B. Mofa), endet 
mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März 
bis Ende Februar des Folgejahres.

 C  Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
beachten?

  Sie haben den Beitrag gegen Aushändigung des Versi-
cherungsscheins und des Versicherungskennzeichens zu 
bezahlen.

 D Welche Pfl ichten haben Sie beim Gebrauch
 des Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

 Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck

D.1.1  Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag 
angegebenen Zweck verwendet werden.

 Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
D.1.2  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Ei-
gentümer des Fahrzeugs es nicht ermöglichen, dass das 
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
wird.

 Fahren nur mit Fahrerlaubnis
D.1.3  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-

lichen Wegen oder Plätzen nur mit der vorgeschriebenen 
Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter 
oder der Eigentümer das Fahrzeugs es nicht ermögli-
chen, dass das Fahrzeug von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung

 Alkohol und andere berauschende Mittel
D.2.1   Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der

Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere be-
rauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug
sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder 
der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht ermöglichen,
dass das Fahrzeug von einem Fahrer gefahren wird,
der durch alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher 
zu führen.

  Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung besteht für 
solche Fahrten nach A.2.9.1 kein oder eingeschränkter 
Versicherungsschutz. 

 Nicht genehmigte Rennen
D.2.2  Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den 

dazugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei
denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt und die behördlich nicht genehmigt sind. 

  Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche 
Veranstaltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß 
A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der Kaskoversicherung 
besteht für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.9.2 kein Ver-
sicherungsschutz. 

D.3  Welche Folgen hat eine Verletzung dieser
Pfl ichten?

 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1  Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 gere-

gelten Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. 
Verletzen Sie eine Ihrer Pfl ichten grob fahrlässig, sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Weisen Sie nach, dass Sie die Pfl icht nicht grob fahr-
lässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

  Bei einer Verletzung der Pfl icht in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung nach D.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter 
oder Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungs-
pfl icht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer 
als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, 
einen Personenschaden erlitten haben. 

D.3.2  Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpfl ichtet, 
soweit Sie nachweisen, dass die Pfl ichtverletzung we-
der für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den 
Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich ist. Dies gilt 
nicht, wenn Sie die Pfl icht arglistig verletzen.



– 10 –

  Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung

D.3.3  In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus D.3.1 
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ih-
nen und den mitversicherten Personen gegenüber auf 
den Betrag von höchstens je 5.000 € beschränkt.

  Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen 
vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versiche-
rungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungs-
frei sind. 

D.3.4  Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine 
vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir vollstän-
dig von der Verpfl ichtung zur Leistung frei. 

 E Welche Pfl ichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

 Pfl icht zur Anzeige des Schadenereignisses

E.1.1   Sie sind verpfl ichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu 
einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer 
Woche in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) an-
zuzeigen. Melden Sie den Versicherungsfall unverzüglich 
bei unserer Unfall- und Pannen-Notrufzentrale, so gilt 
dies als Schadenanzeige.

E.1.2  Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine 
andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schaden-
ereignis, sind Sie verpfl ichtet, uns dies unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis 
bereits gemeldet haben.

 Aufklärungspfl icht

E.1.3  Sie sind verpfl ichtet, alles zu tun, was der Aufklärung 
des Schadens dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, 
dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schaden-
ereignisses und des Schadenumfangs wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten müssen und den Unfallort 
nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststel-
lungen (z. B. zum Alkohol- oder Drogenkonsum des Un-
fallfahrers) zu ermöglichen.

  Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen 
dies zumutbar ist. 

 Schadenminderungspfl icht

E.1.4  Sie sind verpfl ichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen. 

  Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen 
dies zumutbar ist.

 Anzeige von Kleinschäden

E.1.5  Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht 
mehr als 600 € beträgt, selbst regulieren oder regulieren 
wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, 
wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 

 Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.1  Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie 
verpfl ichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Er-
hebung des Anspruchs anzuzeigen.

 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.2  Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht 
(z. B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unver-

züglich anzuzeigen. Dies gilt auch bei Kleinschäden im 
Sinne von E.1.5.

E.2.3  Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits über-
lassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen 
Rechtsanwalt zu beauftragen, dem Sie Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte 
Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

 Bei drohendem Fristablauf

E.2.4  Wenn Ihnen bis spätestens 2 Tage vor Fristablauf kei-
ne Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen 
Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde frist-
gerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen. 

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

 Einholen unserer Weisung 

E.3.1  Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahr-
zeugs müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit 
die Umstände dies gestatten. Außerdem müssen Sie 
unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar 
ist. Dies gilt auch bei Verwertung und Reparatur mitversi-
cherter Teile.

 Anzeige bei der Polizei

E.3.2  Übersteigt ein Entwendungs- oder Brandschaden oder 
ein Kollisionsschaden mit Tieren den Betrag von 1.000 €,
sind Sie verpfl ichtet, das Schadenereignis der Polizei un-
verzüglich anzuzeigen.

E.4  Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pfl ichten?

 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

E.4.1  Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.3 gere-
gelten Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. 
Verletzen Sie eine Ihrer Pfl ichten grob fahrlässig, sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pfl icht nicht grob fahr-
lässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen.

E.4.2  Abweichend von E.4.1 sind wir zur Leistung verpfl ichtet, 
soweit Sie nachweisen, dass die Pfl ichtverletzung weder 
für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pfl icht arglis-
tig verletzen.

  Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung

E.4.3  In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus E.4.1 
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ih-
nen und den mitversicherten Personen gegenüber auf 
den Betrag von höchstens je 2.500 € beschränkt. 

E.4.4  Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungs-
pfl icht nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders 
schwerwiegender Weise verletzt (z. B. bei unerlaubtem 
Entfernen vom Unfallort trotz eines erheblichen Sach- 
oder Personenschadens), erweitert sich die Leistungs-
freiheit auf einen Betrag von höchstens je 5.000 €. 

  Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung

E.4.5  Verletzen Sie Ihre Pfl ichten in der Absicht, sich oder einem 
anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögens vorteil 
zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspfl icht hin-
sichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.
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  Besonderheiten in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung bei 
Rechtsstreitigkeiten

E.4.6  Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepfl icht nach E.2.1 
oder Ihre Pfl icht nach E.2.2 und führt dies zu einer 
rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der 
nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung 
erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer 
Leistungspfl icht hinsichtlich des von uns zu zahlenden 
Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung dieser Pfl ichten sind wir berechtigt, unsere 
Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

 F Rechte und Pfl ichten der mitversicherten
 Personen

 Pfl ichten mitversicherter Personen

F.1  Für mitversicherte Personen fi nden die Regelungen zu 
Ihren Pfl ichten als Versicherungsnehmer sinngemäße 
Anwendung.

 Ausübung der Rechte mitversicherter Personen

F.2  Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen 
aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versi-
cherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. 
Eine andere Regelung ist insbesondere das Geltendma-
chen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
nach A.1.2.

  Auswirkungen einer Pfl ichtverletzung auf mitversi-
cherte Personen

F.3  Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpfl ichtung zur Leis-
tung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicher-
ten Personen. 

  Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung: Mitversicherten Personen gegenüber können wir
uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der
Leistungsfreiheit zu Grunde liegenden Umstände in der
Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn die-
se Umstände der mitversicherten Person bekannt oder 
infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Ent-
sprechendes gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versi -
che rungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädig-
ten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie 
bleibt auch in diesen Fällen bestehen.

 G Kündigung des Vertrags, Veräußerung
 des Fahrzeugs

G.1  Wann und aus welchem Anlass können Sie den

Versicherungsvertrag kündigen?

 Kündigung nach einem Schadenereignis

G.1.1  Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie 
den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns in der 
Kaskoversicherung innerhalb eines Monats nach Been-
digung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. In 
der Kfz-Haftpfl ichtversicherung muss sie uns innerhalb 
eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungs-
pfl icht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das 
Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des 
Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außer-
dem können Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung den 

Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft 
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils 
kündigen.

G.1.2  Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf 
des Verkehrsjahres, wirksam werden soll.  

  Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeugs

G.1.3  Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsver-
steigert, geht der Vertrag nach G.6.1 oder G.6.6 auf den 
Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann be-
stimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum 
Ablauf des Vertrags endet. 

  Kündigungsrecht bei geänderter Art und Verwendung 
des Fahrzeugs

G.1.4  Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach 
H und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr als 
10 %, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. 

G.2  Wann und aus welchem Anlass können wir den

Versicherungsvertrag kündigen?

 Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.1  Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir 

den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen in der 
Kaskoversicherung innerhalb eines Monats nach Beendi-
gung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. In 
der Kfz-Haftpfl ichtversicherung muss sie Ihnen innerhalb 
eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungs-
pfl icht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das 
Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des 
Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außer-
dem können wir in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung den

  Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft 
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils 
kündigen.

  Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei 
Ihnen wirksam.

  Kündigung bei Verletzung Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch 
des Fahrzeugs

G.2.2  Haben Sie eine Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch des Fahr-
zeugs nach D verletzt, können wir innerhalb eines Mo-
nats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt 
haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies 
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pfl icht we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 

  Kündigungsrecht bei geänderter Art und Verwendung 
des Fahrzeugs

G.2.3  Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach 
H, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündi-
gen. Können Sie nachweisen, dass die Änderung weder 
auf  Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird 
die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam.

  Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeugs

G.2.4  Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs nach G.6 können wir dem Erwerber gegenüber 
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kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines Mo-
nats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von 
der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis 
erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

G.3 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.3.1  Die Kfz-Haftpfl icht- und Kaskoversicherung sind jeweils 
rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines 
dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. 

G.3.2  Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündi-
gungsgrunds zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-
Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen. 

G.3.3  Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abge-
schlossenen Verträgen nur einen und teilen Sie uns in-
nerhalb von 2 Wochen nach Zugang unserer Kündigung 
mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen ungekün-
digten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte 
Kfz-Versicherung für das Fahrzeug als gekündigt. Dies 
gilt entsprechend für uns, wenn Sie von mehreren nur
einen Vertrag kündigen. 

G.4 Form und Zugang der Kündigung

  Jede Kündigung muss in Textform (z. B.  Brief, Fax oder
E-Mail) erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb 
der jeweiligen Frist zugeht. 

G.5 Beitragsabrechnung nach Kündigung

  Bei einer Kündigung vor Ablauf des Verkehrsjahres steht 
uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfal-
lende Beitrag anteilig zu. 

G.6  Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu

beachten?

 Übergang der Versicherung auf den Erwerber

G.6.1   Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht zum Zeitpunkt des Ei-
gentumsübergangs die Versicherung auf den Erwerber 
über.

G.6.2  Wir sind berechtigt und verpfl ichtet, den Beitrag entspre-
chend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem 
Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupas-
sen. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Über-
gang der Versicherung folgt.

G.6.3  Den Beitrag für das laufende Verkehrsjahr können wir 
entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 

 Anzeige der Veräußerung 

G.6.4  Sie und der Erwerber sind verpfl ichtet, uns die Veräuße-
rung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt 
die Anzeige, droht unter den Voraussetzungen des § 97 
Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versiche-
rungsschutzes. 

 Kündigung des Vertrags

G.6.5  Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach 
G.1.3 oder wir nach G.2.4 den Vertrag kündigen. Dann 
können wir den Beitrag nur von Ihnen als Veräußerer ver-
langen.

 Zwangsversteigerung 

G.6.6  Die Regelungen G.6.1 bis G.6.5 sind entsprechend anzu-
wenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird. 

G.7 Rückgabe des Versicherungskennzeichens

  Wird der Vertrag vor Ablauf des Verkehrsjahres beendet, 
haben Sie uns unverzüglich den Versicherungsschein 
und das Versicherungskennzeichen zurückzugeben.

G.8  Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrot-

tung)

  Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt des Wagniswegfalls zu.

 H  Änderung der Art und Verwendung des 
Fahrzeugs 

  Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene 
Art und Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dies 
anzeigen.  

  Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag 
nach G.2.3 kündigen oder den Beitrag ab der Änderung 
anpassen.

  Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie 
ein Kündigungsrecht nach G.1.4.

 I Meinungsverschiedenheiten

 Versicherungsombudsmann

I.1  Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht 
zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht 
zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, 
können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen 
wenden:

  Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombuds mann.de 

  Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren 
vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst 
die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu 
überprüfen. 

 Versicherungsaufsicht

I.2  Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder tre-
ten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwick-
lung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige 
Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unter-
liegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: 
poststelle@bafi n.de; Tel. 0228 4108-0; Fax 0228 4108-
1550. Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-
scheiden kann. 

 Rechtsweg

I.3   Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten.



 J Gerichtsstände

 Wenn Sie uns verklagen

J.1  Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie 
insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

 a   dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

 b   dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die 
Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.

 Wenn wir Sie verklagen

J.2  Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag bei 
folgenden Gerichten geltend machen: 

 a   dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

 b   dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Nie-
derlassung Ihres Betriebs befi ndet, wenn Sie den Ver-
sicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbe-
betrieb abgeschlossen haben. 

 Sie haben Ihren Sitz ins Ausland verlegt

J.3  Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands 
verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen 
nach J.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Ge-
schäftssitz zuständig ist.

 

 K Nicht versicherbare Fahrzeugarten

  Nicht versicherbar sind Mietwagen, Taxen, Selbstfahrer-
Vermietfahrzeuge, Risiken des gewerblichen Güterver-
kehrs, Risiken des Kraftfahrzeughandels und -handwerks, 
Risiken der Kraftfahrzeughersteller und Fahrzeuge, die im 
Ausland zugelassen sind.

 L Versicherbare Personen

  Die HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse 
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg 
versichert nur Personen, die dem öffentlichen Dienstleis-
tungsbereich im Sinne ihrer Satzung zugehören, während 
bei der HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG die-
ser Personenkreis ausgeschlossen ist.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so las-
sen sich die Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaft-
lich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als 
die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns be-
kannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverar-
beitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, 
wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsver-
hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annah-
me besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
 

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsvertrag eine Ein-
willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Die-
se gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, 
endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – 
schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit mög-
lichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstel-
lung ganz oder teilweise abgelehnt, kommt es u. U. nicht zu einem 

Vertrags abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise abge-
lehnter Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in 
der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaub-
nis des Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der 
Lebens- und Unfallversicherung (Personen versiche rung) ist daher 
im Antrag auch eine Schweigepfl icht-Entbindungsklausel enthal-
ten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.
 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines 
Arztes geführt (Vertrags daten). Bei einem Versicherungsfall spei-
chern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufs-
unfähigkeit, die Feststel lung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den 
Auszahlungsbe trag (Leistungsdaten).

Merkblatt zur Datenverarbeitung

§ 3 Vo raus set zun gen für die Mit glied schaft

(1) Die Mit glied schaft kön nen er wer ben

1.  Be am te1, Rich ter, An ge stell te, Ar bei ter so wie Sol da ten – mit 
Aus nah me der Grund wehr dienst leis ten den –, die bei ei ner 
der nach fol gend genann ten ju ris ti schen Per so nen oder Ein-
rich tun gen in ei nem Dienst- oder Arbeits ver hält nis ste hen, 
so fern ihre nicht selb ststän di ge Tä tig keit für die se min des tens 
50 v.H. der nor ma len Arbeits zeit be an sprucht:

 a)  Ge biets kör per schaf ten (Bund, Län der, Ge mein den und Ge-
mein dever bän de);

 b)  sons ti ge Kör per schaf ten des öf fent li chen Rechts, ins be-
son de re Religionsgemeinschaften;

 c) Stif tun gen und An stal ten des öf fent li chen Rechts;

 d)  über staat li che oder zwi schen staat li che Ein rich tun gen, für 
die Kraftfahrt ver si che rung je doch nur, so weit die Fahr zeu-
ge dem deut schen Zu las sungs ver fah ren unter lie gen.

2.   An ge stell te und Ar bei ter ei ner der nach ste hend ge nann ten 
ju ris ti schen Per so nen und Ein rich tun gen, so fern ihre nicht -
selb st stän di ge Tä tig keit für die se min des tens 50 v.H. der nor-
ma len Arbeits zeit be an sprucht:

 a)  Ver ei ni gun gen, Ein rich tun gen und Unter neh mun gen, de ren 
Ka pi tal sich zu mehr als 50 v.H. in öf fent li cher Hand be fi n-
det, wenn sie im Haupt zweck Auf ga ben wahr neh men, die 
sonst der öf fent li chen Hand ob lie gen wür den;

 b) Selbst hil fe ein rich tun gen der Be am ten;

 c)  ge mein nüt zi ge Ein rich tun gen der Bil dung und der Wis sen-
schaft;

 d) kirch li che Ein rich tun gen.

3.  ehe ma li ge An ge hö ri ge des öf fent li chen Diens ts, so weit sie 
Ru he ge halt oder Ren ten be zü ge er hal ten, und nicht an der wei-
tig be rufs tä tig sind, und glei cher ma ßen de ren ver sor gungs-
be rech tig te Hin ter blie be ne.

4.   Fa mi lien an ge hö ri ge von Mit glie dern, wenn sie mit die sen in 
häus li cher Gemein schaft le ben, von ih nen unter hal ten wer-
den und nicht er werbs tä tig sind.

5. die in Nr. 1 und 2 ge nann ten Dienst her ren und Ar beit ge ber.

6.  Er wer ber von Kraft fahr zeu gen, de ren Vor be sit zer Mit glied des 
Ver eins wa ren, je doch längs tens bis zur Be en di gung der lau-
fen den Versicherungsperiode des über nom me nen Ver tra gs.

(2)  Aus ge schlos sen bleibt die Ver si che rung von Fahr zeu gen,

1. die zu ge werb li chen Zwe cken be nutzt wer den,

2. für die das Ta rif werk des Ver eins kei ne Po si tion vor sieht.

§ 6 Pfl ich ten der Mit glie der

(4)   Die Mit glie der müs sen die Vo raus set zun gen für den Er werb 
und den Fortbe stand der Mit glied schaft nach § 3 auf Ver lan-
gen schrift lich nach wei sen. Den Weg fall der Vo raus set zun gen 
ha ben die Mit glie der un ver züg lich an zu zei gen.

Auszug aus der Satzung der HUK-COBURG

1 Soweit in dieser Satzung Begriffe in ihrer männlichen Form verwendet 
  werden, ist damit zugleich die weibliche Form gemeint.
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2. Datenübermittlung an den Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls 
entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schaden-
beurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür entspre-
chenden Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen be-
dienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen 
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z. B. frühere Krankheiten und Versicherungs fälle oder Mittei-
lungen über gleichartige andere Versicherun gen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungs-
missbrauch zu verhindern, eventuelle Wider sprüche in den An-
gaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder 
entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversiche run-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkom-
men) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter 
den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiterge-
geben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 
wie Schadenhöhe und Schadentag.
 

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS)

Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssys-
tem der Versicherungswirtschaft (HIS). Eine detaillierte Beschrei-
bung des HIS fi nden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de.

– Schaden –

An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunter-
nehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versiche-
rungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung 
bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall 
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, 
betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhn-
lich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit 
der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Ver-
sicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwer-
wiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir 
eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufi gkeit feststellen. Sollten wir 
Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden 
Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrags oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen 
zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die 
Ergebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem 
Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 
Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet 

haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit 
sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann 
auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in 
einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft 
über Ihren Schadenfall geben müssen.

– Rechtsschutz –

An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsun-
ternehmen – erhöhte Risiken. Verträge werden gemeldet, wenn 
ungewöhnlich häufi g Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollten 
wir Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber benachrich-
tigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS 
und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen 
Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass 
wir von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund 
der Meldung benötigen.

– Leben –

An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunter-
nehmen – erhöhte Risiken sowie das Bestehen von Auffälligkeiten, 
die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer 
näheren Prüfung bedürfen. Verträge werden ab einer bestimm-
ten Versicherungssumme bzw. Rentenhöhe gemeldet. Gemeldet
werden können außerdem das Bestehen weiterer risikoerhö-
hender bzw. für die Leistungsprüfung relevanter Besonderheiten, 
die aber im Einzelnen nicht konkretisiert werden. Es werden keine 
Gesundheitsdaten an das HIS gemeldet. Sollten wir Sie an das HIS 
melden, werden wir Sie darüber benachrichtigen. 

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS 
und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen 
Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass 
wir von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund 
der Meldung benötigen. Wenn Sie Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag beantragen, können wir Anfragen an das HIS stel-
len. In diesem Fall kann es nach einem Hinweis durch das HIS 
erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den 
Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. 
Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung 
des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kom-
men, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren 
Leistungsantrag beantworten und daher Auskunft geben müssen. 
Werden im Zusammenhang mit unserer Nachfrage bei Ihnen oder 
bei anderen Versicherern Gesundheitsdaten erhoben, erfolgt dies 
nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis oder – soweit zuläs-
sig – auf gesetzlicher Grundlage.

5.  Datenverarbeitung in und außerhalb der Unterneh mens-
gruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, 
Sachversicherung) werden durch rechtlich selbstständige Unter-
nehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versi-
cherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen 
häufi g in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, 
beispielsweise die Datenverarbeitung, das Inkasso, die interne 
Revision, die Rechtsabteilung, der Vertrieb und der Datenschutz. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn 
Sie Ihre Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe 
abschlie ßen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Ver-
träge und das versicherte Risiko bzw. die Versiche rungssumme, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bank leitzahl, d. h. Ihre 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis tungsdaten, werden in 
einer zentralen Datensammlung geführt und sind von allen Un-



ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann u. a. 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen kor-
rekt verbucht werden.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von »Datenübermitt lung«, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesund-
heitsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung 
der jeweiligen Unternehmen und der HUK-COBURG Haftpfl icht-
Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. 
G. in Coburg zur Wahrnehmung der oben genannten zentralen 
Funktionen. Für alle zugriffsberechtigten Mitarbeiter gelten die 
gleichen Pfl ichten bei der Einhaltung des Datenschutzes und der 
Schweigepfl icht.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unter-
nehmen an: 

HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG 

HUK-COBURG-Lebensversicherung AG

HUK-COBURG-Krankenversicherung AG

HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG

HUK24 AG

HUK-COBURG-Assistance GmbH

HUK-COBURG Vermittlungsgesellschaft für Finanzdienst-
leistungen mbH

Bruderhilfe Sachversicherung AG
im Raum der Kirchen

Bruderhilfe Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH

Familienfürsorge Lebensversicherung AG
im Raum der Kirchen

PAX-Familienfürsorge Krankenversicherung AG
im Raum der Kirchen

GSC Service- und Controlling GmbH

IPZ Institut für Pensions-Management und 
Zusatzversorgung GmbH

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, 
Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bauspar-
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kassen, Kapitalanlage- und Immobilien gesellschaften außerhalb 
der Gruppe zusammen.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver-
mittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der 
so gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. Kreditinstitute im 
Rahmen der Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Er-
gänzung zu den eigenen Finanzdienst leis tungsprodukten. Für die 
Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden 
Ausführungen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens gruppe 
bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch unsere Ver-
mittler betreut, die Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen beraten. Vermittler in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch von Ihnen aufgesuchte Vermittlungs-
gesellschaften.

Um diese Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhalten 
die Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreu-
ung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leis tungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl 
der Versicherungs fälle und Höhe von Versiche rungsleistungen 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über ande-
re fi nanzielle Dienst leistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparver trages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpas-
sungen in der Personenversicherung können an den zuständigen 
Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-
treuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen 
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder unserer Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des 
BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspfl ichten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläu-
terungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten Ihres Versicherers, 96444 Coburg. Richten Sie auch 
ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten 
stets an Ihren Versicherer.


